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Erwägungen

E. 1.1
Angefochten ist ein Entscheid der oberen kantonalen Aufsichtsbehörde, welcher eine
Einkommenspfändung zum Gegenstand hat. Die Beschwerde in Zivilsachen ist unabhängig
eines Streitwertes gegeben ( Art. 72 Abs. 2 lit. a BGG in Verbindung mit Art. 19 SchKG ,
Art. 74 Abs. 2 lit. c BGG ). Der Beschwerdeführer hat ein schutzwürdiges Interesse an der
Prüfung des aufsichtsrechtlichen Entscheides, da er im kantonalen Verfahren mit der
diesbezüglichen Kritik unterlegen und von der Einkommenspfändung direkt betroffen ist (
Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 1.2
Mit der vorliegenden Beschwerde kann insbesondere die Verletzung von Bundesrecht
gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). In der Beschwerde ist in gedrängter Form darzulegen,
inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Die
Missachtung verfassungsmässiger Rechte ist ebenfalls zu begründen, wobei hier das
Rügeprinzip gilt ( Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 143 II 283 E. 1.2.2 S. 286).

E. 2
Der Beschwerdeführer stellt sich wie bereits im kantonalen Verfahren auf den Standpunkt,
dass seine BVG-Invalidenrente nicht pfändbar sei.

Zur Begründung macht er geltend, dass Ergänzungsleistungen zur IV nicht pfändbar seien.
Weil er eine BVG-Invalidenrente erhalte, seien die Ergänzungsleistungen gekürzt worden.
Wenn nun die BVG-Invalidenrente gepfändet werde, werde er gegenüber denjenigen
Invaliden benachteiligt, welche nur eine IV-Rente und Ergänzungsleistungen beziehen. Die
BVG-Invalidenrente sei ihm bis an das betreibungsrechtliche Existenzminimum gepfändet
worden; damit keine Diskriminierung stattfinde, dürfe die BVG-Invalidenrente nur bis zum
für Ergänzungsleistungen massgebenden Existenzminimum gepfändet werden. Die Praxis
müsse in diesem Sinne geändert werden.

E. 2.1
Die Vorinstanz hat dazu festgehalten, die Ansprüche aus beruflicher Vorsorge nach Eintritt
der Fälligkeit seien gemäss Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 SchKG pfändbar. Der gesetzliche Schutz
der Unpfändbarkeit der IV-Rente gemäss IVG erschöpfe sich darin, dass diese selbst nicht
gepfändet werden dürfe. Die Berechnung des Existenzminimums werde vom
Beschwerdeführer nicht gerügt. Die IV-Rente und die Ergänzungsleistungen von insgesamt
Fr. 2'184.90 vermindere den Einkommensbedarf des Beschwerdeführers, so dass von
seinem betreibungsrechtlichen Existenzminimum (Fr. 2'300.--) effektiv lediglich noch Fr.
115.10 ungedeckt sei. Die BVG-Invalidenrente übersteige diesen Betrag um Fr. 407.90;
diese Differenz stelle gleichzeitig die pfändbare Quote dar. Die Berechnung der



Ergänzungsleistungen und diejenige des betreibungsrechtlichen Existenzminimums erfolge
nach je eigenen Kriterien; das Betreibungsamt habe sich nur am betreibungsrechtlichen
Existenzminimum zu orientieren. Wohl möge der Beschwerdeführer gegenüber einer
Person benachteiligt sein, welche lediglich eine AHV- oder IV-Rente und
Ergänzungsleistungen beziehe; eine solche Ungleichbehandlung habe der Gesetzgeber aber
bewusst in Kauf genommen. Dem Beschwerdeführer ergehe es gleich wie jedem
Lohnempfänger, auch diesem verbleibe bei einer Lohnpfändung lediglich das
betreibungsrechtliche Existenzminimum.

E. 2.2
Der Beschwerdeführer setzt sich mit diesen Erwägungen der Vorinstanz kaum auseinander
und soweit seine Ausführungen den Begründungsanforderungen überhaupt genügen,
vermag er ihnen jedenfalls nichts Entscheidendes entgegenzusetzen. Die Vorinstanz hat die
geltenden Grundsätze zutreffend dargelegt. Ansprüche aus beruflicher Vorsorge nach
Eintritt der Fälligkeit sind beschränkt pfändbar (vgl. Art. 92 Abs. 1 Ziff. 10 und Art. 93
SchKG ; BGE 120 III 71 E. 3 und 4 S. 74 f.; Urteil 5A_605/2016 vom 14. September 2016
E. 2) und obwohl Leistungen im Rahmen von Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG - wie die vom
Beschwerdeführer bezogene Invalidenrente gemäss IVG sowie die Ergänzungsleistungen -
unpfändbar sind, sind solche Leistungen für die Ermittlung des Gesamteinkommens
relevant ( BGE 135 III 20 E. 5.1 S. 26 f. mit Hinweisen). Sodann hat das Betreibungsamt in
jedem Fall vom betreibungsrechtlichen Existenzminimum auszugehen und damit
namentlich auch nicht von demjenigen, das für den Bezug von Ergänzungsleistungen
massgeblich ist (Urteile 5A_589/2014 vom 11. November 2014 E. 3.2, in: SJ 2015 I 61;
5A_16/2010 vom 16. März 2010 E. 3.2). Wie die Vorinstanz dem Beschwerdeführer
ebenfalls bereits zutreffend erörtert hat, hat der Gesetzgeber dabei in Kauf genommen, dass
es in einigen Fällen zu einer Ungleichbehandlung zwischen Schuldnern kommen kann, die
einzig in Art. 92 Abs. 1 Ziff. 9a SchKG aufgeführte - generell unpfändbare - Leistungen
beziehen und solchen die auch oder nur über (beschränkt) pfändbares Einkommen verfügen
( BGE 143 III 385 E. 4.2 S. 391 f.). Nicht stichhaltig ist in diesem Zusammenhang das
Vorbringen des Beschwerdeführers, es finde eine "Zweckentfremdung" der ihm
zustehenden Ergänzungsleistungen, mithin von Leistungen der ersten Säule statt.
Vorliegend wurde zwecks Tilgung der Schulden des Beschwerdeführers keine Leistung der
ersten Säule, sondern einzig die Invalidenrente gemäss BVG, mithin eine Leistung der
zweiten Säule, gepfändet, welche sich in ihrer Konzeption grundlegend von der ersten Säule
unterscheidet. Eine Zweckentfremdung öffentlicher, einzig der Existenzsicherung
zugedachter Gelder, steht vorliegend gerade nicht zur Debatte. Im Übrigen vermag der
Beschwerdeführer eine Diskriminierung aufgrund eines in Art. 8 Abs. 2 BV genannten
Merkmals nicht aufzuzeigen und ist er darauf hinzuweisen, dass Bundesgesetze für das
Bundesgericht sowie die anderen rechtsanwendenden Behörden verbindlich sind ( Art. 190
BV ).

E. 3
Aus den dargelegten Gründen muss die Beschwerde abgewiesen werden, soweit darauf
einzutreten ist. Der Beschwerdeführer hat für die Gerichtskosten aufzukommen ( Art. 66
Abs. 1 BGG ). Wie die vorstehenden Erwägungen aufzeigen, muss die Beschwerde als von
Anfang an aussichtslos betrachtet werden. Damit mangelt es an einer materiellen
Voraussetzung für die unentgeltliche Rechtspflege ( Art. 64 Abs. 1 BGG ). Das
entsprechende Gesuch ist abzuweisen.
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